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Stet t u n g nahme zum Entwu rf ei nes Rech n u ngsteg u n gs-Änderu n gsgesetzes 201 4

(RÄc 20141

Sehr geehrte Damen und Herren!

Für die Übermittlung dieses Gesetzesentwurfs und die Einladung, dazu Stellung zu nehmen,

bedanke ich mich herzlich. Entsprechend meiner Funktion als Professor für Betriebswirt-

schaftslehre beschränke ich meine Stellungnahme auf jene drei Punkte, zu denen sich

eindeutige wissenschaftlich fundierte Aussagen tretfen lassen (während dies für die meisten

Diskussionspunkte, etwa welchen Rechtsträgern welche Pflichten auferlegt oder welche

Wahlrechte gewährt werden sollen, nicht zutrifft). Naturgemäß halte ich diese drei Punkte für

besonders wichtig und ersuche höflich darum, meiner Stellungnahme Rechnung zu tragen.

Viele weitere Anregungen, darunter auch zahlreiche Vorschläge für redaktionelle Detail-

verbesserungen, habe ich in die Beratungen zur gemeinsamen Stellungnahme der Kammer

der Wirtschaftstreuhänder und des lnstituts Österreichischer Wirtschaftsprüfer eingebracht;

dabei habe ich feststellen können, daß verschiedenen Kolleg(inn)en und mir zum Teil die

gleichen Punkte aufgefallen sind,

Für eine Erörterung der aufgeworfenen Fragen stehe ich sehr gerne zur Vedügung
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l. Begriff ,,beizulegender Wert" ($ l89a Z 3 UGB)

Die vorgesehene Definition umschreibt den steuerlichen ,,Teilwert". Dieser Wert ist

wissenschaftlich unhaltbar, weil man nicht zugleich eine Einzel- und eine Gesamtbewertung

vornehmen kann. Wird ein Gesamtkaufpreis für ein Unternehmen auf die einzelnen Ver-

mögensgegenstände und Schulden aufgeteilt, verbleibt kein Restbetrag; einen Geschäfts-

bzw, Firmenwert kann es dann nicht geben. Freilich läßt sich eine solche Aufteilung gar nicht

auf objektiv nachvollziehbare Weise, sondern nur willkürlich vornehmen und kommt für

richtlinienkonforme Abschlusse ohnehin keinesfalls in Betracht, weil die Rechnungslegungs-

richtlinie eine Einzelbewertung vorschreibt.

Lösunqsvorschlaq: Streichu ng der Wortfolge ,,im Rahmen des Gesamtkaufpreises". Wenn

diese Streichung gleichzeitig auch in S 6 EStG (und $ 12 BewG) vorgenommen w[irde, könnte

das angestrebte Ziel einer Vereinheitlichung von Unternehmens- und Steuerrecht erreicht

werden. Dies kann nur auf befriedigende Weise gelingen, wenn Unternehmens- und

Steuerrecht zum gleichen Zeitpunkt geändeft werden, damit die lnterpretation im Unter-

nehmensrecht nicht einseitig von der steuerlichen Literatur und Judikatur geprägt wird. Die

Gelegenheit einer Anderung des Teilwertbegriffs im Steuerrecht sollte auch genützt werden,

um weitere diesbezügliche Widersprüche zu beseitigen (so soll der Teilwert gemäß $ 9

Abs. 5 EStG 1988 abgezinst werden, obwohl er ein Stichtagswert ist).

2. Aufwandsrückstellungen (S f 98 Abs. 8 Z2UGBI

Die Einschränkung der Aufwandsrückstellungen auf bestimmte Sachverhalte ist wissen-

schaftlich unhaltbar (und außerdem richtlinienwidrig). Eine solche Einschränkung stellt eine

politische Entscheidung dar, die man dem Steuergesetzgeber zugestehen kann, die aber für

die unternehmensrechtliche Rechnungslegung fehl am Platz ist. ln dieser sollten alle

Aufwendungen bis zum jeweiligen Abschlußstichtag erfaßt werden, also auch Aufwandsrück-

stellungen. Zu diesen Rückstellungen kursieren bedauerlicherweise viele Mißverständnisse;

zu deren Aufklärung erlaube ich mir, auf meinen beiliegenden kurzen Beitrag zu verweisen.

Lösunqsvorschlao: Beibehaltung des derzeitigen Gesetzestextes; allenfalls Aufhebung des

zweiten Satzes, wenn dieser wegen seiner Unbestimmtheit als zu unbefriedigend empfunden

wird.
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3. Gemeinkosten im Rahmen der Herstellungskosten (S 203 Abs. 3 zweiter Satz UGB)

Aufgabe der ,,Herstellungskosten" ist die erfolgsneutrale Abbildung von Herstellungs-

vorgängen (analog zu den ,,Anschaffungskosten" für Anschaffungsvorgänge); durch eine

(Anschaffung oder) Herstellung allein soll rechnerisch weder ein Gewinn noch ein Verlust

entstehen. Dieses Ziel wird erreicht, wenn jene (aufwandsgleichen) Kosten aktiviert werden,

die durch die Herstellung entstehen. Genau dies verlangt S 203 Abs. 3 erster Safz UGB. Bei

den genannten Kosten handelt es sich um Material- und Fertigungseinzelkosten sowie jene

Material- und Fertigungsgemeinkosten, die dem hergestellten Vermögensgegenstand direkt

(unmittelbar) zugerechnet werden können, also sämtliche variablen und bestimmte fixe Ge-

meinkosten (2.8. die Miete für eine eigens zur Herstellung dieses Vermögensgegenstandes

angemietete Halle). Es läßt sich wissenschaftlich eindeutig belegen (und anhand von Bei-

spielen zeigen), daß Herstellungsvorgänge nur dann erfolgsneutral abgebildet werden, wenn

genau die angeführten Kosten aktiviert werden. (Auch Egger/Samer/Bertl - in den Erläute-

rungen zum Entwurf zitiert - fordern keinen Verstoß gegen diese Erkenntnis.)

Der geltende Text des $ 203 Abs. 3 zweiter Safz UGB erlaubt Abweichungen von der

Erfolgsneutralität in beide Richtungen , Aft. 2 Z7 der Rechnungslegungsrichtlinie - hinsichtlich

Abweichungen nach unten unklar formuliert - jedenfalls Abweichungen nach oben, d.h. die

Einrechnung nur mittelbar zurechenbarer (fixer) Gemeinkosten. lm Ausmaß der Aktivierung

dieser Kosten wird ein Gewinn durch die Herstellung ausgewiesen, was betriebswirtschaftlich

falsch ist, dem Grundsatz der Vorsicht widerspricht (weil dieser Gewinn nicht realisiert =

,,verwirklicht" ist, vgl. S 201 Abs. 2 Z 4 lit. a UGB) und daher den Gläubigern schadet;

außerdem eröffnet diese Aktivierungsmöglichkeit Manipulationsspielräume, weil eine mittel-

bare Zurechnung nie objektiv, sondern nur willkurlich erfolgen kann.

Obwohl die entsprechende Bestimmung in S 6 Z2lit. a EStG 1988 und sogar die Einkommen-

steuerrichtlinien problemlos im Sinne der dargestellten betriebswirtschaftlich richtigen Lösung

gelesen werden können (was übrigens auch auf $ 255 Abs. 2 zweiter Satz dHGB zutrifft),

werden sie regelmäßig so ausgelegt, als müßten alle fixen Material- und Fertigungs-

gemeinkosten aktiviert werden, und es ist verständlich, daß Fiskus und Unternehmen daran

interessiert sind bzw. sein können, möglichst hohe Ergebnisse auszuweisen, IAS 2.12 auchim

Rahmen des UGB zu folgen oder unternehmens- und steuerrechtlich einheitlich vorzugehen.

Die betriebswirtschaftlich korrekte Herstellungskostenermittlung sollte aber nicht verboten

werden.
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Lösunqsvorschlao: ,,Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen auch angemessene

Teile der dem einzelnen Vermögensgegenstand nur mittelbar zurechenbaren Material- und

Fertig ungsgemei nkosten eingerech net werden. "

Diese Fassung des $ 203 Abs, 3 zweiter Satz UGB würde sicherstellen, daß - im Gegensatz

zur derzeitigen Rechtslage - alle unmittelbar zurechenbaren (variablen und fixen) Material-

und Fertigungsgemeinkosten eingerechnet werden müssen, also den betriebswirtschaftlich

korrekten Wert als Untergrenze vorsehen, und die Höherbewertung wie bisher erlauben, Die

Einschränkung auf Material- und Fertigungsgemeinkosten fehlt im vorliegenden Entwurf;

dieser ordnet - wohl unbeabsichtigt - auch die Aktivierung von Verwaltungs- und Vertriebs-

gemeinkosten an. Umgekehrt erscheint die vorgesehene Einschränkung auf den Zeitraum der

Herstellung nicht notwendig (obwohl sie nicht falsch ist), weil sie durch die Einschränkung auf

,,angemessene Teile" abgedeckt ist. Der anschließende dritte Safz, der sich lediglich auf nur

mittelbar zurechenbare fixe Gemeinkosten beziehen kann, bekräftigt diese Einschränkungen;

das Wort ,,dürfen" in diesem Satz - das laut Entwurf nicht geändert werden soll, obwohl es in

Widerspruch zu einer Ansatzverpflichtung für alle fixen Gemeinkosten steht - setzt die hier

vorgeschlagene Formulierung für den zweiten Satz logisch stimmig fort.

Mit verbindlichen Empfehlungen

2 ûry
Anlaoe erwähnt
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nachgeholt w
erden", anordnet ($ 249 A

bs, I S
alz2 N

r'. 1 H
C

B
) und <

lam
it

im
plizít ausdrückt, 

es handle "^ich um
 A

ulw
endungen des folgenden G

eschäftsjahrs. 
A

lle
diese f,o¡m

ulierungen sind als unkìar und m
issvcrständlich 

abzulchncn.

W
ie im

A
bschnìtt 2.l. ausgeführt, ist die B

ildung v<
ln R

ückstellungen, 
w

enn sie nicht aus-
nahm

sw
eise 

erf'crlgsneutral erfolgt, stets m
it derV

erbuchung vonA
ufw

and verbunden. V
er-

buchte A
ufV

endungen stehen in den B
üchern, m

indem
 das Lrgebnis und sind in dìeser¡

S
inn - sofern die V

erbuchung kor:rekt erlolgt ist jedenfalls angefallen, rnögen sie auch
m

it U
nsicherheit 

behaftet sei¡r. M
it U

nsicherheit 
behaftet sind viele verbuchte A

ufw
en-

dungen, oichl nw
 alle, die im

 Z
usam

m
enhang rnit der ß

ildung von R
ückstellungen (also

nicht nur von A
ufw

andsrückstcllungcn) stehen, sondern etw
a auch A

bschreibungen. G
ibt

es nachträgliohe E
r'kenntnisse zum

 A
usrnaß

 von z\ufw
endungen, w

erden erf'orderlichenfalls
K

orrekturen verbucht. Im
 S

ystem
 der G

rundsätze ordnungsm
âß

iger 
B

uchführung 
m

acht
es keinen U

nterschietl ob ein R
echtsanw

alt einc N
achforderung 

stellt, ein E
inspruch ge-

gen einc F
em

sprechgebr-rhrenrechnung 
erfolgreich ist, eine S

chadene::satzzahlung 
höher

oder niedriger als erw
artet ausf¿

illt oder etw
a eine unterlassene 

A
nlagenr-eparatur teurer

oder billiger ist als budgetie¡l. N
icm

and spricht von kün/iigem
 U

rlaubs-, A
bfèrtigungs-

oder P
ensionsaufw

and, w
enn er entsprechende 

R
ückstellungen 

bildet. B
esteht eine recht-

liche V
erpflichtung, eine unterlassene Instandhaltungsm

aß
nahm

e 
nachzuholen, liegt un-

beslritten norm
aler (angelallener') A

ufw
and des G

eschäftsjahrs vor, w
enn pflichtgem

äß

eine entsprechende 
R

ückstellung 
gebildet w

ird; nichts anderes kann aber bei der B
ildung

einer entsprechenden 
A

ufrvandsriickstellun 
g gelten.

W
as der G

esetzgeber 
m

ít der lorm
ulierung,,hinsichtlich ihrer H

öhe oder des Z
eitpunkts

ihres E
intritts unbestim

m
t" m

eint, lässt sich am
 P

aradebcispicl dcr untcrlasscncn 
[n-

standhaltung sehr gut veranschaulichen- U
nterlassen w

erden lnstandhaltungs 
m

a,[Jnahm
en,

nicht Instandhaltungsau/w
endtm

gen; 
durch die B

ildung einer A
ufw

andsrùckstellung 
(bei

N
ichtvorliegen einer V

erpflichtung zur N
achholung der unterlassenen Instandhaltungs-

uraflnahm
en) w

erden die Instandhaltungsaulìvendungen 
deur G

eschäftsjahr des Jahresab-
schlusses zugeordnet. D

ie D
urchführung 

der Instandhaltungsm
aß

nahm
en ist w

ahrschein-
lich oder sicher anderenfalls dùrfte keine Iìückstellung gebildet w

erden , unsioher sind
aber m

öglicherw
eise 

die gerìauen K
osten untV

oder der Z
eitpunkt der D

urchfi.ihrung 
der

lnstandhaìtungsm
af}nahm

en. 
(D

as W
ort ,,K

osten" ist - auch \!enn es hier nicht um
 cine

A
ktivierung 

geht - im
 S

inne von A
nschaffungs- 

oder H
elstellungskosten 

zu verstehen,
nicht im

 S
inne der K

ostenrechnung.)

W
enn die K

osten cìer nachgeholten M
aß

nahm
en genau dem

 rückgestellten B
etrag entspre-

chcn, ist offcnsichtlich, dass die N
achholung 

der M
aß

nahm
en in künftigen C

eschäflsjah-
ren, also in der Z

eit nach dem
 A

bschlussstichtag, 
zu keinen A

ufw
endungen 

ñihrt. Ist die
Ü

bereinstim
m

ung nicht so perfekt, konm
t es zu den erörterten A

ufw
andskorrekturen.

D
iese ändern jedoch nichts am

 grundsåtzlichen 
Z

usam
rnenhang zw

ischen den Z
eiträu-

m
en bis zum

 uncl nach dem
 A

bschlussstichtag, 
der im

 F
all ohne K

orrekturen 
besonders

A
utw

andsnickstellungen 
- w

ofiir und w
arum

?

deutlich w
ird:I)er A

ufw
aritl liegt vor dem

A
bschlussstichtag 

bzw
. fällt bis zum

A
bschluss-

stichtag an; díe M
aß

nahm
en w

erden danach durchgeführt und in der R
egel auch danach

bezahlt. (D
as A

bstellen aufA
usgaben - w

ie es häufìg geschieht'- erscheint problem
atisch,

w
eil die Z

ahlungszeitpunkte 
etw

a infoige von V
orauszahlungs- und Z

ielvereinbarungen

in noch andere G
eschättsjahrc fallen könncn als die A

ufw
endungen und die D

urchfüh-

rung der M
aß

nahm
en und w

eil die D
efinition 

cler lJegriffe A
usgaben und A

uszahlungcn

zusätzliche S
chw

ierigkeiten 
bereiten kann.)

S
pricht m

an nun davon, dassA
ufw

andsrückstellungen 
lur kìinftige N

tfw
endungen 

gebil-

det w
erden, gibt es im

 G
eschäftsjahr ihrer B

ildung verbuchte A
ufw

endungen, 
die aber

gem
äß

 clem
 in R

ede stehenden S
prachgebrauch keine A

ufw
endungen verkörpeln, und

in (einem
) späteren G

eschäf'tsjahr(en) 
A

ufw
cndungen im

 S
inne des in R

ede stehenden
S

prachgebrauchs, die nicht verbucht w
erden. W

ie auch im
m

er B
eifügungen 

oder erklä-
¡encle E

rläuterungen 
f'onnuliert w

erden: A
ufw

endungen, die keine A
ufw

endungen 
sind,

sind cbenso verw
irrend w

ie N
ichtaufuendungen, 

die A
ufw

endungen 
sind. E

in S
prachge-

brauch, der solche V
erw

irrungen 
auslöst, sollte t'leshalb verm

ieden w
erden. A

ufucndungen
im

 S
inne der (G

runds2itzc ordnungsm
äß

iger) B
uchfühnrng sollten nicht m

it durchzufiìh-
rentlen M

aß
nahm

en odcr m
it Z

ahlungsvorgângen verrnischt oder verw
echseh w

erden.

W
enngleich der vom

 G
esetzgeber so bezeichnete ,,E

intritt" im
 Z

eitraum
 nach dem

 A
b-

schlussstichtag liegt, lässt die vom
 G

esetzgeber 
gew

áhlte F
orm

ulierung,,dem
 G

eschäfts-
jahrodercinem

 
frühcren G

eschäftsjahrzuzuordncndeA
ufucndungen" kaum

 eincnZ
w

ei-
fel daran zu, dass es um

 A
ufw

endungen des C
eschäftsjahrs 

(einschlielJlich 
eventueller

N
achholungen fit frúhere G

eschäftsjahre) 
gehen soll - und nicht um

 A
ufuendungcn

künftiger C
eschäftsjahre.

3.2. W
elche A

nforderungen 
m

üssen die A
ufw

endungen er/iillen?

lst geklärt, 
dass A

ufw
andsrückstellungen 

für im
 G

eschäftsjahr zu verbuchende 
A

ufV
en-

dungen im
 S

inne tler (G
rundsätze ordnungsm

äß
iger) B

uchführung 
gebildet w

erden, stellt
sich die F

rage, ob die B
eiñigung ,,ihrer E

igenart nach genau unrschrieben" - die offenbar
eine O

bjektivierung bezw
eckt - eine E

inscfuänkung 
bedeutet.

D
iese F

ragc ist zu verneinen: ,4/l¿
 A

ufuendungen sind ,,ihrer E
igenart nach genau um

-
schrieben", sonst könnten sie gar keine A

ufw
endungen 

sein bzw
. nicht als solche verbucht

w
erden. N

icht von ungefáhr w
ird in B

uchïaltungskursen bctont, die B
ildung von R

ück-
stellungen gehe m

it derV
erbuchung 

konkreterA
ufw

endun¡4en eìnher (aufden S
onderfall

ert'olgsneutral gebildeter R
ückstellungen w

ird häufìg nicht B
edacht genom

m
en), w

ährend
R

ücklagen,,dotiert" 
w

ürden; in derT
at können R

ücklagen 
auch fij¡ sehr allgem

ein 
und

abstrakt um
schriebene Z

w
ecke gebildet w

erden.

V
orsorgen für künftige Investitionen, flir S

ubstanzerhaltung oder für das allgem
eine U

n-
ternehm

erw
agnis kônnen nicht die G

estalt von A
ufw

andsrückstellungen 
annehm

en 
- aber

nicht deshalb, w
cíl es sich nicht um

 ,,ihrer E
igcnart nach gcnau urn"schriebene" A

ufucn-
dungen, sondem

 deshalb, w
eil es sich gar nicht um

 A
ufV

endungen handelt.
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O
tro A

3,3 ll/elche konlcreten A
Ltfw

endungen 
konunen in Þ

-rage?

C
rundlage ñir die E

lildung von A
ufw

andsrückstellungen 
können alle A

ufw
endungen 

sein,

die m
it U

nsicherheil 
behaftet Lrnd nicht rnit V

erpfìichturgen gegenüber D
ritten verbun-

den sind- W
ie bei V

erbindlichkeitsrückstellungeu 
kann sich die U

nsicherheit 
auch ledig-

lich au f dìe I Iöhe der A
ufw

endun gen erstrecken.

D
ie soeben um

schriebenen A
ulrvendungen 

lassen sich w
ie f'olgt gruppieren: 

(5)

. 
A

uf'w
endungen, die ihrerA

r1 nach häufig m
it V

erpfìichtungen 
gegenüber D

ritten vcr-
bundcn sin( bcì denen aber im

 konkreten F
all (noch) kcinc solche V

crpflichtung
vorliegt (fieiw

illige A
bfertigungen, P

ensionen, Jubiläum
sgelder, 

Leistungspräm
ien,

G
cw

innbeteiligungen und ähnlichc künftigc Z
ahlungen, 

K
nlanzen, ficiw

illige A
b-

schlussprùifung und -ve¡öfÏentìichung)

. 
A

ufw
endungen 

entsprechend i.d.R
. eingehaltenen bestim

m
ten P

lânen, bei deren È
l¡-

lìillung ein R
ückstand aufgetreten ist (2.8. Instandhaltung, A

bfall- oder A
braum

be-
seiti gung, R

ekultivicrung, F
'olschung,'ùy'erbung)

. 
A

ufw
endungen 

aus (S
chaden-)B

reignissen im
 G

eschäfisjahr, deren A
ufarbeitung bis

zum
 A

bschlussstichtag 
noch nichL abgeschlossen 

ist

. 
,,S

elbstversicherung"

4. W
arum

 w
erden A

ufw
andsrückstellungen 

gebildet?

4 L D
iskutierte M

otive iny,iew
eit darf ihnen gefttlgt v'erden?

D
ie M

öglichkeit 
zur E

lildung von A
ufw

andsrückstellungen 
w

ird k¡itisiert, w
eiI sie M

ani-
pulationsspielräum

e 
eröffne und m

it den G
rundsätzen einer objektivierten R

echnr.rngsle-
gung nicht vereinbar sei (6) In der T

at w
ird behauplet, m

it A
ufuandsrückstellungen lie-

lJen sich tsrgebnisse steuern und dadurch glätten, dass clarnit 1ü¡ in m
ehrjâhrigem

 A
bstand

anl'allende 
G

loß
r'eparaturen oder Inspektionen, 

rlie nicht zu A
ktivierungerì lihren, ange-

spart w
erden könne.

W
cnnglcich 

dicsc A
uffassung 

anìässlich der allgcm
einen 

Z
ulassung von A

ufw
atrdsrück-

stellungen in l)eutschland 
durch das B

ilanzrichtlinien-G
esetz sogar offìziell (7) verheten

w
urde: S

ie lässt sich m
it dem

 W
ortlaut 

des G
eselzes, 

w
enn m

an ihn ernst nilnm
t, nicht

vereinbaren. V
y'enn vor der D

urchführung vcln (ìroß
reparaturen 

oder Inspektionen keine
V

elpflichtung zu de¡en f)urclilührung besteht, liegen bis zu ihrer D
urchl-ührung keire

einschlägigen A
ufw

endungen 
vor. l,iegen aber keine A

uñvendungen 
vor, kom

m
t die B

il-
dung einer R

ückstellung nicht in l-rage. M
üssen im

 G
egensatz 

zu der sooben beschrie-
bcncn S

ituation -A
ulagcn, ctw

a aufgrund 
eìnes P

achlvertrages, nach D
urchñihrung ei-

ner G
roß

reparalur zuri.ickgegeben w
erden, m

uss diese G
lol3reparatur die G

eschäftsjahre
der A

nlagennutzung 
belasten, indem

 entsprechende A
ufw

endungen 
verbucht w

erden; die
auf die sem

 W
eg für die anstehende G

roß
reparahrr 

gebildete R
ückstellung 

stellt aber keine
Â

nfw
ands-, 

sondem
 einc V

erbindlichkeitsrückstellung 
dar.
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A
ufw

andsrückstetlungen 
- w

ofiù' und w
arum

?

D
a es nach den G

¡undsátzen ordnungsm
äß

iger B
uchfÌihrung nicht erlaubt ist, fiktive A

uf-
w

endungen ode¡ A
ufuendungen künftiger G

cschâftsjahre 
zu verbuchen, ist die ange-

führtc K
¡itik an A

ufvandsrückstellungen w
eitgehcnd unberechtigt. 

B
ercchtigung 

besitzt

sie insow
cit, als der A

ufw
andsbegriff entgcgcn den G

rundsätzen ordnungsm
äß

igcr B
uch-

fi.ihrung m
issbräuchlich überdehnt w

ird, etw
a durch die B

ildung der erw
âhntcn R

ück-
stellungen lúr künftige G

roß
reparaturen ohne einschìägige V

erpflichtung. Z
u kritisieren

ist in diesem
 F

all die V
erletzung des G

esetzes und nicht die Z
ulässigkeit 

von A
ufw

ands-
rückstellungen 

an sich.

G
änzlich ungeeígnet 

als M
anipulationsspielw

iese 
w

ürdenA
ufw

andsrückstellungen 
dann,

w
enn ihre B

 ildung durchgehend 
verpflichtend 

w
ã.re. E

ine solchc V
erpflichtung 

lcgen zw
ar

$ 201 A
bs. 2 Z

 4 lit. b (w
onach ,,erkennbare R

isken ,.. zu berücksichtigen" sind) und
Z

 5 U
C

B
 (,,A

ufw
endungen 

. . . des G
eschäftsjahrs sind unabhängig vom

 Z
eiþunkt 

der ent-
sprechenden 

Z
ahlungen im

 Jahresabschluss 
zu berûcksichtigen.") nahe; das V

ollständig-
keitsgebot des $ 196 A

bs. I U
G

B
 (,,D

er Jahresabschluss 
hat s¿

im
tliche 

,.. A
ufw

endungen

. .. zu enthaÌten, 
. . .") endet freilich m

it der E
inschränkung 

,,sow
eit gesetzlich nichls an-

deres bestim
m

t ist", und gem
äß

 $ 198 A
bs. 8 7- 2 S

alz 2 U
G

B
 besteht eine V

erpflich-
tung zur B

ildung von A
ulV

andsrückstellungen nur, ,,sow
eit dies den G

rundsâtzen orcl-
nungsm

âß
iger B

uchfiihrung entspricht", w
ährend der vorangehende S

atz I grundsâtzlioh
ein A

nsatzw
ahlrecht 

norm
iert. Jedes A

nsatzw
ahlreoht 

erölhret bilanzpolitische 
M

öglich-
keiten, w

enngleich 
diese durch den G

rundsatz der E
inheitlichkeit 

der B
ew

erhrng (8) ein-
geschränkt w

erden.

4. 2. Lassen sich Z
iel und Z

w
eck von lufw

ands rückr tellunge n im
 R

u hm
en der

G
rundsätze ord nungsm

öß
iger B

uchftihrung klaren?

S
ieht m

an von A
nsatzw

ahlrechten 
ab, sorgen A

ufw
andsrückstellungen 

dafür, dass jedem

G
eschäftsjahrjene 

A
ufuendungen vollständig zugeordnet w

erden, die diesem
 nach den

G
rundsätzen ordnungsm

äß
iger B

uchfììhrung zugeordnet w
erden sollen. (9) D

am
it sind

Z
iel und Z

w
eck von A

ufivandsrùckstellungen 
kurz und klar um

schrieben.

F
reilich lässt sich einw

enden, das G
esetz ordne zw

ar die E
inhaltung 

der G
¡undsätze ord-

nungsm
àß

iger B
uchführung an, lasse aber - ebenso w

ie diese G
rundsätze - offèn, w

as

A
ufrvendungen 

seien. D
ieser E

inw
and ist allerdings nurteilw

eise gerechtfertigt: 
Je nach

derjew
eils 

zugrunde gelegten B
ilanzierungskonzeption kann über die korrekte Z

uord-
nung zu G

eschäftsjahren m
it unterschiedlichen 

E
rgebnissen diskutiert w

erden, aber nur
im

 R
ahm

en der gesetzlichen V
orgabe, dass Â

uÂ
vendungen 

stets auf der P
eriodisierung

von A
usgaben bzw

. A
uszahlungen beruhen ($ 201 A

bs- 2 Z
 5 U

G
B

): ,,A
ufuendungen . . .

des G
eschäftsjahrs 

sind unabhängig 
vom

 Z
eitpw

rkt der entsprechenden 
Z

ahlungen im
 Jah-

resabschluss zu berücksichtigen."

M
it einer kleinen U

nschàrfe, w
ie w

eit der A
ufuandsbegriff 

im
 E

inzelfall reicht, m
ùsste

die B
ildung von A

ufw
andsrückstellungen eigentlich völlig unurnstritten sein: S

ie sor-
gen für die V

erbuchung jener A
ufw

endungen 
des G

eschãftsjahrs, die sonst im
 Jahresab-

schluss fehlen w
ürdcn.
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O
tto A

. A
ltertbut er 

.___..

O
b cs dcn dam

it angesprochenen,,richtigen" 
P

eriodenerfolg 
überhaupt geben kann, lässt

sich bestreiten; unzw
eifèlhaft hängt seine E

nnittÌung vou del W
ahl bestim

m
ter K

onven-
tionen ab, U

rabhängig davon kann aber gefragt w
erdetr, ob eitr unr die m

it de¡ B
ildung

von A
ufw

andsrlickstellungen 
verbundenen A

utV
endungen gem

inderter P
eriodenetfolg

sinnvoll ist.

4. 3 S
i ntl A

(u,a 
n ds rlickste 

I I u n ge n si n nvol 
I ?

D
iese l-rage ist eindeutig zu bejahen:

. 
D

er so erm
ittelte ,,richtige" P

erio<
ìenerhrlg isl irn Z

eitablauf'(beim
 V

ergleich 
aufei-

nanderfo 
I gender G

eschäftsjahre) aussagekräf1ig,

. 
D

ie E
lgebnisse verschiedener U

nternehm
en können sinnvoll m

iteinander vergìichen
w

erden. E
in U

uternebm
en, 

das bestim
m

te versicherbale R
isiken nicht versichelt (und

von keinem
 einschìägìgen S

chadensfall betroffèn ist), kann kein besseres -lrrgebrris
präsenLieren als ein K

onkurrenzunternchm
cn, 

das dicsc R
isikcn vcrsichcrt.

. 
E

s besleht keine M
öglichkeit 

zur H
rgebnisrnanipulation 

durch die spätere D
urchñih-

rung regeluräß
ig notw

endiger 
und ohnehin geplanter M

aß
nahm

en, dulch die V
erzö-

gelung derA
ufi'äum

ungsarbeiten 
nach einem

 S
chadensfall oder dulch die K

ündigung
von V

ersicherungsverträgen. 
D

arnit entlàllen A
nreize zu untern ebm

enspolitisch 
fì'ag-

w
ür'digcm

 V
clhaltcn, um

 m
it dcm

 aktrLellen Jahresabschluss 
(scheinbar) ein besscres

B
ild verrnitteln zu können.

. 
D

iflìzile A
bglenzungsproblem

e, ob aus fieiw
illig gew

ählten 
A

bfertigungerr, P
ensi-

onen oder ähnliclren Z
ahlungen beleits faktjsche V

erpflichtungen eltstanden sind
(die die B

ildung von V
erbindlichkeitsrückstellungen 

erfordern). 
erübrigen 

sich.

W
enn sich eine solohe fäktische V

erpflichtung entw
ickelt, kom

m
t es nicht zu einern

abrupLen S
plung von einer N

iclitberücksichtigung 
in der B

ilanz zu einer vollen
V

erbindlichkeitsnickstellung.
. 

D
ic m

ìt dcr B
ildung vorr A

ufw
andsrückstcllungcn 

cinhcrgchcndc 
A

nnähenurg dcl
R

echnungslegung an die K
ostenrechnung entspricht dern nach w

ie vor aktuellenT
rend

del V
ereinheitlichung von extem

em
 und internem

 R
echnungsw

esen uncl erleichtert
die B

eurteilung uncl die S
teue¡ung von U

nternehm
en und K

onzernen.

D
a À

ufivandsrückstellungen 
auch von der neuen R

echnungslegungsrichtlinie 
zugelassen

w
erden, (10) ist kein G

rund fiir ihre A
bschaffung ersichtlich - abgesehen von einerA

n-
passuug des U

G
B

 an die International F
inancial R

eporting S
tandards E

ine solche A
n-

passung gerade in diesem
 P

r"rnkt w
äre lieilìch schw

erverstärrcllich, 
w

eit sie in vielen an-
deren P

unkten gar niclrt in F
rage kom

lnt.

5. Z
usam

m
enfassung in T

hesenform

Â
ufw

andsrückstellungen 
sind - entgegen dem

 W
ortsinn - R

ückstellungen, 
bei denen

es sich w
eder um

 R
ückstellungen 

fiir ungew
isse V

elbindlichkeiten noch um
 R

ückstel-
Iungen fiir drohende V

erluste aus schw
ebenclen G

eschäften handelt.

- w
u/ür und u,arunt?

2. S
ie w

erden frir im
 G

eschäftsjahr (oder in einem
 fiúhe¡en G

eschäftsjahr) angelâlìene
A

uñvendungen 
gebildet, nicht für A

ufuendungen künfliger G
eschäftsjahre.

3. A
lle A

ulw
endungen sind ,,ihrer E

igenart nach genau um
schrieben". 

A
ufw

andsrück-
stellungen für kûnftige Investitionen, 

für S
ubstanzerhaltung oder ÍÌir das allgem

eine
U

nternehm
erw

agnis dürfèn nicht gebildet w
erden, w

eìl gar keine A
ulw

endungen
vorliegen.

4. G
rundlage für die B

ildung von A
ufw

andsrückstellungen 
können alle A

ufw
endungen

sein, die m
it U

nsicherheit 
behaftet und nicht m

it V
erpffichnrngen 

gegenübcr f)rittcn
verbunden sind. W

ie bei V
erbindlichkeitsrückstellungen kann sich dìc U

nsicherhcit
auch lediglich auf die É

löhc derA
uf-w

cndungen 
crstrecken.

5. D
ie K

ritik an A
ufw

andsrückstellungen ist w
eitgehend unbercchtigt. B

erechtigung
besitzt sie insow

cit, als der A
ufw

andsbegriff entgegcn dcn G
rundsâtzen ordnungs-

m
äß

iger B
uchlùhrung rnissbräuchlich 

iibcrdehnt w
ir'd, etw

a durch die B
ildung von

R
ückstellungen ñir künftíge G

roflreparaturcn ohne einschlägige V
erpflìchtung; 

solche

R
ückstellungen 

sind aber durch den G
esctzcstext nicht gedeckt.

ó. U
m

 ñir M
anipulationen 

gänzlich ungeeignet 
zu sein, m

ässtenA
ufw

andsrückstellungen
ciner generellen B

ildungsverpfl 
ichnrng unterlicgcn 

-- entgegen 
dem

 grundsätzlichen

A
nsatzw

ahlrecht, 
das das U

G
B

 vorsieht.

7. A
ufivandsrückstellungen bew

irken, dass jedern G
eschäftsjahr jene A

ufw
endungen

vollständig zugeordnet vierden, die diesem
 nach den G

rundsãtzen ordnungsm
äf3iger

B
uchfi.ihrung zugeordnet w

erden sollen. D
ies sorgt für aussagekrâftige und vergleich-

bare P
e¡iodenerfolge und ist m

itw
eiteren 

V
c¡rteilen, u.a. frir die U

nternehm
ensführung,

verbunden.

8. A
ufw

andsrückstellungen 
sollten deshalb nicht abgeschaffl 

w
erden.
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